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HUNDEHALTUNG 
 
Auf Grund zahlreich eingegangener Beschwerden am Gemeindeamt teilen wir mit, dass jeder 
Hundehalter gem. § 6 des OÖ. Hundehaltegesetztes 2002 verpflichtet ist, seinen Hund an öffentlichen 
Orten im Ortsgebiet an der Leine oder mit Maulkorb zu führen.  
Hundehalter die gegen § 6 des OÖ. Hundehaltegesetztes 2002 verstoßen, begehen eine 
Verwaltungsübertretung. Diese wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
7.000 Euro bestraft. 
 
RÜCKSCHNITT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND HECKEN 
 
Bei der Gemeinde Allhaming langen immer wieder Beschwerden ein, dass Bäume, Sträucher u. Hecken 
aus den Gärten so weit auf öffentliche Gehsteige oder Gemeindestraßen ragen, dass die Benutzung und 
Verkehrssicherheit dieser Verkehrsflächen beeinträchtigt ist. Zudem wird durch den Bewuchs auch 
oftmals die Sichtbarkeit von Verkehrszeichen eingeschränkt. In diesem Zusammenhang werden alle 
Liegenschaftsbesitzer ersucht, Ihrer gesetzlichen Verpflichtung (gem. § 91 StVO) nachzukommen und bei 
Ihren Liegenschaften den Bewuchs zu kontrollieren und wenn notwendig die Sträucher, Bäume oder 
Hecken in geeigneter Weise an der Grundgrenze zurückzuschneiden. 
 
SCHNEERÄUMUNG – GEPARKTE AUTOS 
 
Damit die Schneeräumung in den Siedlungsstraßen im Winter problemlos durchgeführt werden kann, 
wird ersucht Fahrzeuge nicht auf öffentlichen Straßen abzustellen.  
Sollten dennoch Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen geparkt werden, wird hiermit darauf hingewiesen, 
dass bei der Schneeräumung seitens der Gemeinde für diese Fahrzeuge keine Haftung übernommen 
wird.  
 
FEUERLÖSCHERÜBERPRÜFUNG 
 
Am Freitag, den 22. Jänner 2021 besteht von 13.00-18.00 Uhr im Feuerwehrzeughaus die 
Möglichkeit, eine Überprüfung der Feuerlöscher durchführen zu lassen. Es ist gesetzlich 
vorgeschrieben, dass die Feuerlöscher alle 2 Jahre einer Überprüfung zu unterziehen sind. An diesem 
Termin wird ein befugter Fachmann anwesend sein um die Feuerlöscher zu überprüfen und mit einer 
Begutachtungsplakette versehen. 
Die Feuerlöscher können bereits am Donnerstag, den 21. Jänner 2021 von 18.00-21.00 Uhr im 
Feuerwehrzeughaus abgegeben werden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Bürgermeisterin 

 
Jutta Enzinger 


